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Rechtsmittel der Jager & Polacek GmbH gegen das Urteil 
des Gerichts (Siebte Kammer) vom 12. Mai 2011 in der 
Rechtssache T-488/09, Jager und Polacek GmbH gegen 
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 

Muster und Modelle), eingelegt am 28. Juli 2011 

(Rechtssache C-402/11 P) 

(2012/C 6/02) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: Jager & Polacek GmbH (Prozessbevollmäch
tigter: A. Renck, Rechtsanwalt) 

Anderer Verfahrensbeteiligter: Harmonisierungsamt für den Bin
nenmarkt (Marken, Muster und Modelle) 

Anträge 

Die Rechtsmittelführerin beantragt 

1. das Urteil des Gerichts (Siebte Kammer) vom 12. Mai 2011 
(Rechtssache T-488/09) aufzuheben; 

2. die Kosten des Verfahrens dem Beklagten im ersten Rechts
zug aufzuerlegen. 

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente 

Das Gebot des effektiven Rechtsschutzes verlange, die streit
gegenständliche Mitteilung des Harmonisierungsamts für den 
Binnenmarkt, mit der der Widerspruch der Rechsmittelführerin 
für zulässig erklärt wurde, als Entscheidung anzusehen und das 
Widerspruchsverfahren fortzusetzen. Die gegenteilige Ansicht 
des Gerichts sei rechtsfehlerhaft und gründe sich auf Urteile 
des Gerichtshofs, die auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar 
seien. 

Weiters habe das Gericht sich geirrt, indem es feststellte, dass 
eine Mitteilung keine Entscheidung sein könne. Richtig sei viel
mehr, dass eine Entscheidung auch in einer Mitteilung enthalten 
sein könne. 

Zuletzt habe das Gericht nicht ausreichend begründet, warum 
die internationale Registrierung der streitgegenständlichen Marke 
für das vorliegende Verfahren ohne Bedeutung sei. 

Rechtsmittel, eingelegt am 21. September 2011 von 
Laurent Gbagbo gegen den Beschluss des Gerichts (Fünfte 
Kammer) vom 13. Juli 2011 in der Rechtssache T-348/11, 

Laurent Gbagbo/Rat 

(Rechtssache C-478/11 P) 

(2012/C 6/03) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführer: Laurent Gbagbo (Prozessbevollmächtigte: L. 
Bourthoumieux, J Vergès, R. Dumas und M. Ceccaldi, avocats) 

Anderer Verfahrensbeteiligter: Rat der Europäischen Union 

Anträge 

Der Rechtsmittelführer beantragt, 

— seinen Rechtsbehelf für zulässig zu erklären; 

— ihm Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren 
und den Beschluss T-348/11 vom 13. Juli 2011 aufzuheben; 

— seine Rechtssache an das Gericht zurückzuverweisen, damit 
er seine Rechte geltend machen kann; 

— den Rat der Europäischen Union nach den Art. 69 und 73 
der Verfahrensordnung des Gerichtshofs zur Tragung der 
Kosten zu verurteilen.
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Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente 

Der Rechtsmittelführer stützt sein Rechtsmittel auf folgende 
Gründe: 

— Höhere Gewalt aufgrund des Krieges, der die Verjährungs
frist unterbreche. Die Geschehnisse, mit denen der Rechts
mittelführer seit November 2010 in der Elfenbeinküste kon
frontiert gewesen sei, stellten aufgrund des Kriegszustands, 
der eine Unterbrechung der Verjährungsfristen der vom Rat 
gegen ihn erlassenen Handlungen bewirke, einen Fall höhe
rer Gewalt im Sinne von Art. 45 der Satzung des Gerichts
hofs der Europäischen Union dar. 

— Der vorliegende Fall höherer Gewalt aufgrund des Krieges 
hindere den Rechtsmittelführer daran, sein Klagerecht gegen 
Handlungen, die offensichtlich Grundrechte verletzten, frei 
auszuüben. 

— Die Grundrechte und Grundfreiheiten stünden über dem 
Grundsatz der Rechtssicherheit. Indem das Gericht den 
Grundsatz der Rechtssicherheit heranziehe, um die Klage 
des Rechtsmittelführers für unzulässig zu erklären, beein
trächtige es das Grundrecht auf Zugang zu Gericht und 
die Verteidigungsrechte. Dem Rechtsmittelführer sei dem
nach sein Recht auf rechtliches Gehör vor einem zuständi
gen Gericht verwehrt worden. 

— Nichteinwendbarkeit der Entfernungsfrist und der Klagefrist 
im Falle eines Krieges. Die Entfernungsfrist und die Klagefrist 
könnten einem Adressaten, der in einem Staat im offenen 
Kriegszustand wohnhaft sei, nicht entgegengehalten werden. 
Solche Fristen seien nur in Friedenszeiten und auf dem eu
ropäischen Kontinent anwendbar. Der Rechtsmittelführer 
befinde sich aber auf einem anderen Kontinent und daher 
verstoße die wortgetreue Anwendung von Art. 102 der Ver
fahrensordnung des Gerichts auf den vorliegenden Fall unbe
streitbar gegen Art. 6 Abs. 1 der Europäischen Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und 
gegen Art. 263 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union. 

— Vorrangige Geltung des von Art. 263 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union. Art. 102 der Verfah
rensordnung des Gerichts mache jegliche Verpflichtung einer 
Mitteilung, wie sie der Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union vorsehe, wonach die Klagefrist von 
der Mitteilung oder von der Bekanntgabe oder von dem 
Zeitpunkt an, zu dem der Betroffene von der Handlung 
Kenntnis erlangt habe, zu laufen beginne, hinfällig. Art. 
102 der Verfahrensordnung blende nämlich die Verpflich
tung der Mitteilung aus und berücksichtige nicht den Tag, 
an dem der Kläger tatsächlich von der Handlung Kenntnis 
erlangt habe, wodurch er den Wortlaut und den Sinn von 
Art. 263 AEUV einschränke. Daher stelle Art. 102 die 
Rechte in Frage, die in dem rechtlich übergeordneten und 
von den Organen, die die Europäische Union bildeten, zu 
befolgenden Vertrag vorgesehen und geschützt seien. Daher 
könne die Klagefrist, da die angefochtenen Handlungen dem 

Kläger unter Verstoß gegen Art. 263 Abs. 5 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union nicht mit
geteilt worden seien, erst von dem Zeitpunkt an zu laufen 
beginnen, zu dem der Rechtsmittelführer von den gegen ihn 
erlassenen Handlungen Kenntnis erlangt habe. 

— Schwere Beeinträchtigung der Grundrechte und Grundfrei
heiten. Der Grundsatz der Rechtssicherheit bringe in der 
Form, wie er vom Gericht niedergelegt worden sei, die 
Rechtssicherheit insgesamt stark ins Wanken, da sich die 
Rechtssuchenden, die außerhalb der Europäischen Union 
und zwar in einem Kriegsland wohnhaft seien, mit Sanktio
nen konfrontiert sähen, gegen die sie ihre Klagerechte nicht 
wirksam ausüben könnten, da sie keine Kenntnis von der 
Sanktion hätten. 

— Hilfsweise beantragt der Rechtsmittelführer die Nichtigerklä
rung der gegen ihn vom Rat erlassenen Handlungen wegen 
der Schwere der Verletzung der Grundrechte und Grund
freiheiten. Da die angefochtenen Handlungen die von ver
schiedenen internationalen Verträgen geschützten Grundfrei
heiten verletzten, sei es Sache des Gerichtshofs, diese Hand
lungen für nichtig zu erklären, weil ihre Unrechtmäßigkeit 
der bestehenden europäischen Ordnung zuwiderliefe und da 
wegen der Schwere der Verletzung der geschützten Grund
freiheiten und Grundrechte keine Klagefrist entgegengehalten 
werden könne. 

Rechtsmittel, eingelegt am 21. September 2011 von 
Katinan Justin Koné gegen den Beschluss des Gerichts 
(Fünfte Kammer) vom 13. Juli 2011 in der Rechtssache 

T-349/11, Koné/Rat 

(Rechtssache C-479/11 P) 

(2012/C 6/04) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführer: Katinan Justin Koné (Prozessbevollmächtigte: 
L. Bourthoumieux, J Vergès, R. Dumas und M. Ceccaldi, avocats) 

Anderer Verfahrensbeteiligter: Rat der Europäischen Union 

Anträge 

Der Rechtsmittelführer beantragt, 

— seinen Klage für zulässig zu erklären; 

— den Beschluss T-349/11 vom 13. Juli 2011, mit dem die 
Unzulässigkeit seiner Klage festgestellt wurde, aufzuheben; 

— seine Rechtssache an das Gericht zurückzuverweisen, damit 
er seine Rechte geltend machen kann;
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